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Beschlussvorlage 
Ö/0330/XV.WP 

 

 G E M E I N D E  G A U T I N G  
 XV. Wahlperiode 2020 - 2026 

 

Geschäftsbereich / Fachbereich 

Fachbereich 31 - Ordnungsamt, 
Sichereheit, Straßenverkehr, 
Veranstaltungen 

Az.:  

Sachbearbeiter 

Herr Groth 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss 30.06.2022 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Vorstellung Überwachung fließender Verkehr durch ZV Oberland 

 
 
Sachverhalt: 

 
In den Haushaltsberatungen wurde das Defizit bei der Überwachung des fließenden Verkehrs zur 
Diskussion gestellt. Grundsätzlich ist festzustellen, dass es sich hierbei um eine Pflichtaufgabe im 
Bereich der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung handelt, welche aufgrund ihres Gemeinwohlcha-
rakters und der Absicherung verschiedener verkehrsrechtlicher Anordnungsgründe nicht kostende-
ckend erfolgen kann und auch nicht kostendeckend erfolgen muss. Die Einnahmen sind von dem 
aktuell geltenden Bußgeldkatalog (Bußgelder fließender Verkehr > ruhender Verkehr) und der gene-
rellen Verkehrsdisziplin abhängig.  
 
Gleichwohl ergibt sich das Defizit aus einer Saldierung der Überwachungsstundenkosten mit den 
eingenommenen Verwarn- und Bußgeldern, die an die Gemeinde zurückfließen. 
 
Für die zurückliegenden Jahre ergibt sich bei der Überwachung des fließenden Verkehrs folgendes 
Bild: 
 

Fließender 
Verkehr 

Kosten für lfd. Verkehrsüberwa-
chung in €  
HHSt. 1.11220.67300 

Verwarnungsgelder/Geldbußen 
und Rückerstattungen in € 
HHSt. 1.90000.08121 

2017 67.061,30 86.738,70 

2018 60.068,45 58.609,90 
2019 55.384,25 42.410,00 

2020 (Corona) 22.427,00 11.973,80 
2021 55.735,04 29.948,50 

 
 
Die Verwaltung wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss gebeten, in einer kommenden Sit-
zung des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses die Überwachung des fließenden Verkehrs 
einmal vorgestellt zu bekommen, um sich über die Defizitbildung ein Urteil bilden zu können. Die 
Verwaltung hat den Zweckverband Oberland um die Vorstellung der Überwachung des fließenden 
Verkehrs in der Gemeinde Gauting in der UEV-Sitzung am 29.03.2022 gebeten.  
 
Anmerkung der Verwaltung:   
Die Verwaltung sieht aufgrund der Datenlage zu den Messstellen sowie der Relation von Überwa-
chungsstunden zu festgestellten Verstößen den Schwerpunkt der Gefahrenabwehr bei der Überwa-
chung des ruhenden Verkehrs. Hier werden aktuell, auch aufgrund von Feststellungen der Feuer-
wehr Gauting zur Rettungswegesicherheit, die größeren Gefahrenquellen gesehen. Gauting hat 
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keine Fernverkehrsstraße (Bundesstraße) und vergleichsweise wenig Tourismusverkehr. 
 
gez. Groth / 04.03.2022 
 
1. Finanzielle Auswirkungen 
 

NEIN x (damit sind die Angaben beendet)  
JA        (bitte die weiteren Punkte ausfüllen)  

 
Keine finanziellen Belastungen. Bei einem Auftrag zur Überwachungsstundenreduzierung ist im 
kommenden Jahr eine leichte Defizitreduzierung (Saldo aus Überwachungsstundenkosten und 
Bußgeldeinnahmen) zu erwarten. Die Überwachungsstunden werden im Voraus beim ZV Oberland 
gebucht.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis von der Präsentation des 
Zweckverbands Oberland zur Überwachung des fließenden Verkehrs in der Gemeinde Gauting 
sowie von der Beschlussvorlage Ö/0330/XV.WP. 
 

2. Der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss beschließt, die Verwaltung wird beauftragt, das 
Überwachungsstundenniveau zur Überwachung des fließenden Verkehrs zu reduzieren. 

 
 
Gauting, 23.06.2022 
 
 
 
 

Unterschrift 
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